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Stadt Haan 
Die Bürgermeisterin 

Beschlussvorlage 
Nr. 51/164/2017 

Amt für Jugend, Soziales und Schule 
15.05.2017 

öffentlich 

 
 

Beratungsfolge  

Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt 
Sitzungstermin 

 

Jugendhilfeausschuss  
 

01.06.2017 

 
 
Erweiterung der Kindertageseinrichtung "Käthe-Kollwitz-Straße" 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Kenntnisnahme 
 
 

Sachverhalt: 

  
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 14.02.2017 wurde der Erweiterung 
der Kindertageseinrichtung (s.51/151/2017) um weitere 30 Betreuungsplätze 
zugestimmt. Auf  Grund der aktuellen Fehlbedarfe sollen die 30 Plätze in der 
Gruppenform III b, also für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schulbeginn, mit 35 
Wochenstunden angeboten werden. Die AWO Kreis Mettmann gGmbH hat zur 
Sitzung des JHA am 14.02.2017 erklärt, dass die zusätzlichen Plätze voraussichtlich 
im Dezember 2017 zur Verfügung stehen könnten.  
 
Im Jugendhilfeausschuss am 30.03.2017 hat die Fachberatung der AWO Kreis 
Mettmann gGmbH erläutert, dass die Erweiterung unter Berücksichtigung von Statik 
und Brandschutz grundsätzlich möglich ist. Die zu erwartenden Kosten für den 
Umbau bzw. für die Herrichtung der Räumlichkeiten konnten zur Sitzung des JHA  
noch nicht konkretisiert werden. Inzwischen  liegt hierzu vom Architekturbüro Kluger 
& Meerkamp eine erste Kostenschätzung  und eine bauliche Planung ( Anlage 2) für 
die Erweiterung vor. 
 
Die AWO Kreis Mettmann gGmbH beantragt mit Schreiben vom 11.05.2017 (Anlage 
1) die Übernahme der anfallenden Kosten für die Erweiterung der 
Kindertageseinrichtung gemäß der Kostenschätzung in Höhe von ca. 960.000,00 €, 
sowie für die Ausstattung der zusätzlichen Räumlichkeiten in Höhe von 50.000,00 €. 
Bei den geplanten Gruppen 1 und 2 sind jeweils 15 Plätze für Kinder im Alter von 3 
Jahren bis zum Schuleintritt geplant. 
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Die AWO Kreis Mettmann gGmbH erklärte in einem Gespräch, dass perspektivisch 
auch eine Betreuung für u 3 Kinder möglich sei. In diesem Fall entstehen erhebliche 
Mehrkosten. 
 
Die Verwaltung prüft derzeit die mögliche Förderung der o.g. Plätze durch den LVR.  
 
 

Finanz. Auswirkung: 

Die beantragten Kosten sind im Haushaltsplan 2017 /2018 noch nicht berücksichtigt.  
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 
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